
Verpflichtungserklärung zum Datenschutz

Hiermit bestätige ich 

____________________________________________________ 
Vorname, Name 

dass ich heute von 

____________________________________________________ 
Vorname, Name,                      Funktion im Verein 

auf die Wahrung des Datengeheimnisses nach § 53 Bundesdatenschutzgesetz
(BDSG) verpflichtet worden bin. 
Über das Bundesdatenschutzgesetz, insbesondere über die Regelungen in Kapitel 3, 
BDSG, (Datenschutzbeauftragte), bin ich belehrt worden: 

Bei der Datenverarbeitung im Rahmen der Vereinsverwaltung sind die Vorschriften des 
BDSG einzuhalten.

Personenbezogene Daten dürfen ausschließlich im Rahmen der satzungsmäßigen 
Zwecke und Aufgaben sowie der berechtigten Interessen des Vereins erhoben, 
verarbeitet oder sonst wie genutzt werden. Vor allem ist jede private Verwendung 
untersagt.

Daten, die nicht mehr benötigt werden oder deren Erhebung oder Speicherung sich als 
rechtswidrig erweist, sind unverzüglich und sicher zu löschen oder ausnahmsweise zu 
sperren. 

Eine unbefugte Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung von Daten liegt auch dann vor, 
wenn man als Mitarbeiter des Vereins seine vereinsinterne Zuständigkeit überschreitet. 

Bei Zweifeln, Problemen oder Fragen muss der Datenschutzbeauftragte des Vereins 
oder der Vorstand eingeschaltet werden. 

Jeder Mitarbeiter des Vereins ist verpflichtet, durch geeignete und angemessene 
technische und organisatorische Maßnahmen dafür zu sorgen, dass die Daten, die er im 
Rahmen seiner Vereinstätigkeit erhebt, verarbeitet oder nutzt, unbefugten Dritten 
unzugänglich sind.



Ich bin ich darüber informiert, dass die Pflicht zur Wahrung des Datengeheimnisses 
auch nach Abschluss des Nutzungszweckes fortbesteht. 

___________________________________________
Ort, Datum          Unterschrift 

Informationen zum Umgang mit personenbezogenen Daten ( Art. 5 und 
Art. 6 der EU-Datenschutzgrundverordnung

Definitionen:
„Personenbezogene Daten“ sind alle Informationen, die auf eine identifizierbare oder 
identifizierte natürliche Person beziehen. Als identifizierbar wird eine Person 
angesehen, die direkt oder durch Zuordnung einer Kennung, wie einem Namen, einer 
Kennnummer, einer Standortangabe u.a. zu einem oder mehreren Merkmalen 
identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, 
psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser Person sind.

§ 53 BDSG Datengeheimnis

Mit Datenverarbeitung befasste Personen dürfen personenbezogene Daten nicht 
unbefugt verarbeiten (Datengeheimnis). Sie sind bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit auf 
das Datengeheimnis zu verpflichten. Das Datengeheimnis besteht auch nach der 
Beendigung ihrer Tätigkeit fort.

Art. 5 – EU-DSGVO – Grundsätze in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener 
Daten
1. Personenbezogene Daten müssen
a) auf rechtmäßige Weise, nach dem Grundsatz von Treu und Glauben und in einer für 
die betroffene Person nachvollziehbaren Weise verarbeitet werden ("Rechtmäßigkeit, 
Verarbeitung nach Treu und Glauben, Transparenz");
b) für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke erhoben werden und dürfen nicht in 
einer mit diesen Zwecken nicht zu vereinbarenden Weise weiterverarbeitet werden; eine 
Weiterverarbeitung für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, für 
wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gilt 
gemäß Artikel 89 Absatz 1 nicht als unvereinbar mit den ursprünglichen Zwecken 
("Zweckbindung");



c) dem Zweck angemessen und erheblich sowie auf das für die Zwecke der Verarbeitung 
notwendige Maß beschränkt sein ("Datenminimierung");
d) sachlich richtig und erforderlichenfalls auf dem neuesten Stand sein; dabei sind alle 
angemessenen Maßnahmen zu treffen, damit personenbezogene Daten, die im 
Hinblick auf die Zwecke ihrer Verarbeitung unrichtig sind, unverzüglich gelöscht oder 
berichtigt werden ("Richtigkeit");
e) in einer Form gespeichert werden, die die Identifizierung der betroffenen Personen 
nur so lange ermöglicht, wie es für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, 
erforderlich ist; personenbezogene Daten dürfen länger gespeichert werden, soweit die 
personenbezogenen Daten vorbehaltlich der Durchführung geeigneter technischer und 
organisatorischer Maßnahmen, die von dieser Verordnung zum Schutz der Rechte und 
Freiheiten der betroffenen Person gefordert werden, ausschließlich für im öffentlichen 
Interesse liegende Archivzwecke oder für wissenschaftliche und historische 
Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gemäß Artikel 89 Absatz 1 verarbeitet 
werden ("Speicherbegrenzung");
f) in einer Weise verarbeitet werden, die eine angemessene Sicherheit der 
personenbezogenen Daten gewährleistet, einschließlich Schutz vor unbefugter oder 
unrechtmäßiger Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem Verlust, unbeabsichtigter 
Zerstörung oder unbeabsichtigter Schädigung durch geeignete technische und 
organisatorische Maßnahmen ("Integrität und Vertraulichkeit");
2. Der Verantwortliche ist für die Einhaltung des Absatzes 1 verantwortlich und muss 
dessen Einhaltung nachweisen können ("Rechenschaftspflicht").

Art. 6 – EU-DSGVO – Rechtmäßigkeit der Verarbeitung

1. Die Verarbeitung ist nur rechtmäßig, wenn mindestens eine der nachstehenden 
Bedingungen erfüllt ist:
a) Die betroffene Person hat ihre Einwilligung zu der Verarbeitung der sie betreffenden 
personenbezogenen Daten für einen oder mehrere bestimmte Zwecke gegeben;
b) die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die 
betroffene Person ist, oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen 
erforderlich, die auf Antrag der betroffenen Person erfolgen;
c) die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der 
der für die Verarbeitung Verantwortliche unterliegt;
d) die Verarbeitung ist erforderlich, um lebenswichtige Interessen der betroffenen 



Person oder einer anderen natürlichen Person zu schützen;
e) die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich, die im 
öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem 
für die Verarbeitung Verantwortlichen übertragen wurde;
f) die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des 
Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich, sofern nicht die Interessen oder 
Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz 
personenbezogener Daten erfordern, überwiegen, insbesondere dann, wenn es sich bei 
der betroffenen Person um ein Kind handelt.
Unterabsatz 1 Buchstabe f gilt nicht für die von Behörden in Erfüllung ihrer Aufgaben 
vorgenommene Verarbeitung.

[2. und 3. regeln das Bestimmungsrecht der EU-Mitgliedstaaten]
 
4. Beruht die Verarbeitung zu einem anderen Zweck als zu demjenigen, zu dem die 
personenbezogenen Daten erhoben wurden, nicht auf der Einwilligung der betroffenen 
Person oder auf einer Rechtsvorschrift der Union oder der Mitgliedstaaten, die in einer 
demokratischen Gesellschaft eine notwendige und verhältnismäßige Maßnahme zum 
Schutz der in Artikel 23 Absatz 1 genannten Ziele darstellt, so berücksichtigt der 
Verantwortliche – um festzustellen, ob die Verarbeitung zu einem anderen Zweck mit 
demjenigen, zu dem die personenbezogenen Daten ursprünglich erhoben wurden, 
vereinbar ist – unter anderem
 
a) jede Verbindung zwischen den Zwecken, für die die personenbezogenen Daten 
erhoben wurden, und den Zwecken der beabsichtigten Weiterverarbeitung,
 
b) den Zusammenhang, in dem die personenbezogenen Daten erhoben wurden, 
insbesondere hinsichtlich des Verhältnisses zwischen den betroffenen Personen und 
dem Verantwortlichen,
 
c) die Art der personenbezogenen Daten, insbesondere ob besondere 
Kategorienpersonenbezogener Daten gemäß Artikel 9 verarbeitet werden oder ob 
personenbezogene Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten gemäß 
Artikel 10 verarbeitet werden,
 
d) die möglichen Folgen der beabsichtigten Weiterverarbeitung für die betroffenen 
Personen,
 
e) das Vorhandensein geeigneter Garantien, wozu Verschlüsselung oder 
Pseudonymisierung gehören kann.




